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Landkreis Diepholz 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2009 des 
Eigenbetriebes „Volkshochschule des Landkreises Diepholz“ 

 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat zugelassen, dass mit der Durchführung 
der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2009 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

TRANSTREUHAND GmbH, Hamburg 
 

beauftragt wurde. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, dies geht aus folgendem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 04.06.2010 hervor: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule des  Landkrei-
ses Diepholz, Syke, für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009 geprüft. Durch § 25 Abs. 1 Satz 
2 EigBetrVO Nds. wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich danach auch 
auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetrie-
bes sowie darauf, ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung und die Geschäfts-
führung des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht, über die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes so-
wie darüber, ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird, abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 25 EigBetrVO Nds. unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. 
 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob der Eigenbetrieb 
wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirt-
schaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem Prüfungsstandard 720 des IDW (Fragenkatalog 
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach 
§ 53 HGrG) durchgeführt. Ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhal-
tung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche 
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Betriebsleitung und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir:  
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Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemä-
ßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung 
der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen 
Anlass. Der Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.“ 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Diepholz hat in der Sitzung am 13.12.2010 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 der Volkshochschule 
des Landkreises Diepholz werden festgestellt. 

 
2. Die Betriebsleitung wird entlastet. 

 
3. Der Jahresgewinn 2009 beträgt 391.523,97 Euro. Aus dem unter Einbeziehung des Ge-

winnvortrags (778,99 Euro) in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Ge-
winns (392.302,96  Euro), wird der steuerrechtlich an den Landkreis Diepholz abzufüh-
rende Gewinnanteil von 298.000,54 Euro (brutto 354.025,00 Euro) direkt auf das Konto 
des Kreismuseums Syke überwiesen, 38.000,00 Euro in die allgemeine Rücklage einge-
stellt und 277,96 Euro auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen in der Zeit vom 04.07.2011 bis 
15.07.2011 während der Dienststunden im Zimmer 07 der VHS des Landkreises Diepholz, Nienburger 
Str. 5, 28857 Syke, öffentlich aus. 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 10.06.2011 
- Aktenzeichen: 63 DH 01288/2011/71 - 

 
FHH Naturgas GmbH & Co.KG Herr Gerhard Fischer, hat die Errichtung und Betrieb einer Biogasan-
lage mit 2x581 Kw Feuerungswärmeleistung, 2x250 Kw el.Leistung, Errichtung von 2 BHKW, zwei 
Maschinenhallen und zwei Fahrsilo, Betrieb der Gesamtanlage mit 1.162 Kw Feuerungswärmeleis-
tung u. 500 Kw el. Le nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 
(BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung   Groß Lessen 
Flur    7 
Flurstück  61/1 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Homburg 
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Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 28.06.2011 
- Aktenzeichen: 63 DH 01484/2011/71 - 

 
Herrn Heinrich Bolte hat Erweiterung der bestehenden Schweinemastanlage; Errichtung BE 6 mit 896 
Mastplätzen, Errichtung Güllebehälter und 2 Futtersilos, Betrieb der Gesamtanlage mit 2 888 Mast-
plätzen und 2 Güllebehälter nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 
14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Neubruchhausen 
Flur   12 
Flurstück  66 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Poppe 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
- Aktenzeichen: 63 DH 03142/2010/71 - 

 
Herr Frank Uhlhorn, Uhlhorn 2, 49406 Drentwede, hat die Errichtung und den Betrieb einer Anlage 
zum Halten von Mastschweinen und Enten - Umnutzung Stallgebäude für Pekingentenaufzucht (BE 
I=5600 Tiere, BE II=4900 Tiere), Einbau Güllewannen und -kanäle, Bestandsaufstockung in den En-
tenmastställen von 4500 auf 5650 Tiere (BE IV) und von 3900 auf 4850 Tiere (BE V), Errichtung Gül-
legrube (BE III) sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 10500 Pekingentenaufzuchttieren, 10500 
Pekingentenmasttieren und 640 Mastschweinen nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung   Drentwede  Drentwede  Drentwede 
Flur   4   4   4 
Flurstück  5/6   4/6   4/7 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Fenker 
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Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
Az.: 66.33.11-8 (3057) 

 
Die Westwind Entwicklungs GmbH & Co. KG, Brinkstr. 25, 27245 Kirchdorf, hat eine Plangenehmi-
gung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Teilverrohrung eines Gewässers III. Ordnung 
auf einer Länge von 24 m in der Gemarkung Donstorf, Flur 12, Flurstück 83/1 beantragt. Die vorhan-
dene Verrohrung von 8 m Länge wird hierbei ersetzt. 
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG durch eine allgemeine Vorprüfung zu 
ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Die nach den Vorgaben der Anlage 2 des UVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht. Nach § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht.  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Labbus 
 
 

Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 21.06.2011 

Aktenzeichen 66.85 12 
 
Der Landkreis Diepholz, Fachdienst Umwelt und Straße, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, 
beabsichtigt, die Kreisstraße 36 (K 36) zwischen der Ortschaft Kuppendorf und der Kreisgrenze zum 
Landkreis Nienburg/Weser von Bau-km 0 + 030 bis Bau-km 1 + 295, Samtgemeinde Kirchdorf, aus-
zubauen. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fröhling 
 
 

Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 21.06.2011 

Aktenzeichen 66.85 12 
 
Der Landkreis Diepholz, Fachdienst Umwelt und Straße, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, 
beabsichtigt, den Knotenpunkt K 101/K 102 umzubauen und die Fahrbahn der Kreisstraße 102 (K 
102) zwischen den Ortschaften Borwede und Heiligenloh im Abschnitt 10 von Station 0 + 000 bis Sta-
tion  3 + 996, Stadt Twistringen, zu erneuern.          
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
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Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fröhling 
 
 

Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 21.06.2011 

Aktenzeichen 66.85 12 
 
Der Landkreis Diepholz, Fachdienst Umwelt und Straße, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, 
beabsichtigt, die Fahrbahn der Kreisstraße 103 (K 103 – Steller Staße) von Station 725 bis 956 zu 
erneuern und diese Straße von Station 1116 bis 2280 auszubauen. Es handelt sich um eine Maß-
nahme im Gebiet der Stadt Twistringen. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fröhling 
 
 

Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 29.06.2011 

Aktenzeichen 66.85 11 
 
Die Gemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, beabsichtigt, in Abstimmung mit der 
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Nien-
burg, Oldenburger Straße 2, 31582 Nienburg/Weser, eine einseitige Mittelinsel im Bereich der Steyer-
berger Straße (L 349) in Kirchdorf von Station 779 bis 832 zu bauen. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fröhling 
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Stadt Diepholz 
 

Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
Bebauungsplan Nr. 83 "Östliche Anbindung Bahnhof" 

 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 den Bebauungsplan Nr. 83 „Östliche 
Anbindung Bahnhof“ mit Begründung beschlossen. 
 
Das Plangebiet ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 83 "Östliche Anbindung Bahnhof" in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung ab sofort bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, öffentlich aus und kann während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den Man-
gel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 16.06.2011 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
i. V.  
Korte 
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Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Diepholz 

 
Der Landkreis Diepholz hat die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Diepholz gemäß 
§ 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der Änderungsbereich ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 

Die genehmigte 59. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt mit der Begründung ab sofort im Rat-
haus der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz, öffentlich aus und kann während der 
Dienststunden eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den Man-
gel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 16.06.2011 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
i. V.  
Korte 
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Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
Bebauungsplan Sankt Hülfe Nr. 9 "Hof Grelle" 

 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 11.09.2006 den Bebauungsplan Sankt Hülfe Nr. 9 
„Hof Grelle“ mit Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Sankt Hülfe Nr. 9 "Hof Grelle" in Kraft. 
Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung ab sofort bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, öffentlich aus und kann während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den Man-
gel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 16.06.2011 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
i. V.  
Korte 
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B e k a n n t m a c h u n g 
Jahresabschluss der Flächenagentur GmbH im Städtequartett  

Damme, Diepholz, Lohne, Vechta 
 

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Flächenagentur GmbH im Städtequartett Damme, Diepholz, 
Lohne, Vechta durch die DMP GmbH –Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- für das Wirtschaftsjahr 2010 
hat zu keinen Beanstandungen geführt. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta hat dies 
mit Feststellungsvermerk vom 11.05.2011 bestätigt. Den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss liegt in der Zeit vom  11.07.2011 bis einschließlich 19.07.2011 zur Einsicht im 
Rathaus – Zimmer 115 – öffentlich aus. 
 
Diepholz, 24.06.2011 
Stadt Diepholz 
Der Bürgermeister 
Dr. Schulze  
 
 

Gemeinde Stuhr 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Fahrenhorst 
Bebauungsplan Nr. 23/201 „Warwer Straße“ 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 08.12.2010 den o. g. Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 
BauGB beschlossen und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dazu sowie die Örtlichen Bauvor-
schriften gemäß §§ 56, 97 und 98 NBauO. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Planes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich. 

 

 
 

Mit der Bekanntmachung wird der o.g. Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der o.g. Plan kann einschließlich der Begründung während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-354), eingesehen werden. 
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Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den 
Mangel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 20.06.2011 
Cord Bockhop 
Bürgermeister 
 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Moordeich 
Bebauungsplan Nr. 23/203 „Zu den Gehöften“ 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 23.02.2011 den o. g. Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 
BauGB beschlossen und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dazu sowie die Örtlichen Bauvor-
schriften gemäß §§ 56, 97 und 98 NBauO. 
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Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Planes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich. 
 

 
 
Mit der Bekanntmachung wird der o.g. Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der o.g. Plan kann einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während 
der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-354), eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den 
Mangel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 22.06.2011 
Cord Bockhop 
Bürgermeister 
 
 

Satzung 
zur 3. Änderung der Satzung der Gemeinde Stuhr über die Festlegung von Schulbezirken für 

die Schulen des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I in der Gemeinde Stuhr 
 

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Neufassung vom 
28.10.2006 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 473) und des § 63 Abs. 2 des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes (NSchG) vom 3.März 1998 (Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt 
S.137) in der zurzeit gültigen Fassung wird durch Beschluss des Rates vom 23.02.2011 die nachste-
hende Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die Schulen 
des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I in der Trägerschaft der Gemeinde Stuhr erlassen: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
1. § 1 Nr. 1.6. erhält folgende Fassung: 
 

Schulkindergarten Heiligenrode 
 

      Der Schulbezirk des Schulkindergartens Heiligenrode umfasst die Schulbezirke der  
 Grundschulen Brinkum, Heiligenrode, Moordeich, Seckenhausen und Varrel. 

 
2. In § 1 wird die bisherige Nr. 1.7. gestrichen. 
 
3. In § 1 wird die bisherige Ziffer 1.8 neu zur Ziffer 1.7 und erhält folgende Fassung: 
 

Die zukünftigen Neubaugebiete innerhalb der durch § 2 Ziffer 1-6 festgelegten Gebiete werden 
den dort genannten Grundschulbezirken zugeordnet. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt zum Schuljahresbeginn 2011/2012 in Kraft. . 
 
Stuhr, den 25. Februar 2011 
Bockhop 
Bürgermeister 
 

Genehmigung 
 

Gemäß § 106 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in Verbindung mit § 6 Abs. 3 NSchG hat die 
Niedersächsische Landesschulbehörde mit Verfügung vom 01.06.2011 - Az.: H 1 R.10-81027 - die 
Zuordnung des Schulkindergartens der Gemeinde Stuhr zur Grundschule Heiligenrode zum 
01.08.2011 genehmigt. 
 
Stuhr, den 20.Juni 2011 
Bockhop 
Bürgermeister 
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Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
Gemeinde Brockum 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Brockum 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Brockum in 
der Sitzung am 04. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf        940.600 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf       940.600 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge        0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf       0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     920.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     835.000 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit         96.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit       101.500 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit      0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit           4.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     1.016.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes        940.500 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 153.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      340 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer         299 v.H. 

 
Lemförde,  04. Mai 2011 
Gemeinde Brockum 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 31.05.2011 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Hüde 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüde 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Hüde in der 
Sitzung am 28. April 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf       696.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      696.100 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    595.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    670.100 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit        13.800 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         3.700 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      595.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes      687.600 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 116.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festge-
setzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   340 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      340 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer        299 v.H. 

 
Lemförde, 28. April 2011 
Gemeinde Hüde 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 31.05.2011 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Lembruch 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Lembruch 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Lembruch in 
der Sitzung am 17. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf       971.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      971.800 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge                  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    883.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             1.084.100 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit         31.200 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit          6.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      883.400 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes               1.121.400 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 147.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer  
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   340 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      340 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer        299 v.H. 

 
Lemförde, 17. Mai 2011 
Gemeinde Lembruch 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 31.05.2011 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Marl 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Marl 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Marl in der 
Sitzung am 10. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf       606.100 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf      606.100 Euro 

 
1.3  der außerordentlichen Erträge                  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf                 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    566.500 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    561.100 Euro 

 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        32.000 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit      364.700 Euro 

 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         1.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      598.500 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes      927.100 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 94.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festge-
setzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   340 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      340 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer        299 v.H. 

 
Lemförde, 10. Mai 2011 
Gemeinde Marl 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 03.06.2011 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Quernheim 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Quernheim 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Quernheim in 
der Sitzung am 12. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1  der ordentlichen Erträge auf       363.700 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf      363.700 Euro 

 
1.3  der außerordentlichen Erträge                  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf                 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    348.300 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    364.400 Euro 

 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          2.000 Euro 
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2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      348.300 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes      366.400 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 58.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festge-
setzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   340 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      340 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer        315 v.H. 

 
Lemförde, 12. Mai 2011 
Gemeinde Quernheim 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 03.06.2010 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Gemeinde Stemshorn 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in 
der Sitzung am 02. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1  der ordentlichen Erträge auf       436.400 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf      437.900 Euro 

 
1.3  der außerordentlichen Erträge                   0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf                  0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    407.500 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    377.400 Euro 

 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                 0 Euro 

 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit          9.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 407.500 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 386.500 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 67.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festge-
setzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   340 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      340 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer        299 v.H. 

 
Lemförde, 02. Mai 2011 
Gemeinde Stemshorn 
Spreen 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 03.06.2011 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Samtgemeinde Kirchdorf 
Gemeinde Bahrenborstel 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Bahrenborstel hat in seiner Sitzung am 21.02.2011 die 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 11 „Tempelberg III“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. § 9 
(8) BauGB beschlossen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
 

Bebauungsplan Nr. 11 „Tempelberg III“ – 2. Änderung 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vg. Bebauungsplan in Kraft. Die Bebauungsplanänderung nebst 
Begründung kann ab sofort bei der Gemeinde Bahrenborstel, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf 
während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag    08.00 bis 12.00 Uhr 
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Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Bahrenborstel unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Bahrenborstel, 23.06.2011 
Gemeinde Bahrenborstel  
Der Bürgermeister 
Albers 
 
 

Gemeinde Kirchdorf 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 15.06.2011 die 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 „Bahrenborsteler Straße “ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. 
§ 9 (8) BauGB beschlossen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
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Bebauungsplan Nr. 14 „Bahrenborsteler Straße“ – 4. Änderung 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die vg. Bebauungsplanänderung in Kraft. Die Bebauungsplanände-
rung nebst Begründung kann ab sofort bei der Gemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirch-
dorf, Zimmer 18, während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag    08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Kirchdorf, 20.06.2011 
Gemeinde Kirchdorf  
Der Bürgermeister 
Böckmann 
 
 

Samtgemeinde Siedenburg 
Gemeinde Maasen 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Maasen 
Bebauungsplan Nr. 4 „Windenergie“ 

Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 (Satzungsbeschluss) 
 
Der Rat der Gemeinde Maasen hat am 19.04.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes                             
Nr. 4 „Windenergie“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB nebst der zugehörigen Begründung und Umweltbericht  
als Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Maasen „Windenergie“ nebst 
Begründung und Umweltbericht gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Der Bebauungsplan mit Begründung, der Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung liegen 
ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg, öffentlich aus und 
können dort während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen dann unbeachtlich wird, wenn sie gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Maasen 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden ist.  
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Siedenburg, den 22.06.2011 
Der Gemeindedirektor 
gez. Rauschkolb 
 
 
 


